
KommWFP: 2. Gegenstand der Förderung

2.   Gegenstand der Förderung 

Gegenstände der Förderung sind

2.1  

das Schaffen von Mietwohnraum durch Neubau, Änderung oder Erweiterung von Gebäuden, einschließlich 
solcher, die bisher nicht zu Wohnzwecken genutzt wurden,

2.2  

die Modernisierung bestehenden Mietwohnraums,

2.3  

der Erwerb von leerstehenden Gebäuden zur Durchführung von Maßnahmen nach den Nrn. 2.1 und 2.2 
oder der Ersterwerb von Wohngebäuden sowie

2.4  

vorbereitende planerische Maßnahmen; dazu gehören insbesondere Wohnraumkonzepte, Fachgutachten 
und Wettbewerbe.


